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part B./U. begann mit der Vorbereitung von Sprengarbei
ten und fuhr gegen 9 Uhr zum Frühstück nach Übertage. 
Zwischenzeitlich hatte der Angeklagte T. ein neues Haspel
seil auf die 80-m-Sohle fahren lassen. B. und U. hatten ab
gesprochen, nach der Pause Sprengstoff in das Überhauen 
zu fahren. Bei der Abwärtsfahrt sollte B. die defekte Orts
leuchte aus ihrer Halterung lösen und mit dem Material
schlitten nach unten fahren. B. war bereits im Überhauen 
und erwartete die Auffahrt des auf der 80-m-Sohle bereit
stehenden Transportschlittens, als der Angeklagte T. zur 
Überprüfung der allgemeinen Arbeitssituation auf der 
80-m-Sohle am Überhauen eintraf. T. hatte zuvor festge
stellt, daß das neue Haspelseil auf der 80-m-Sohle lag und 
noch nicht aufgelegt worden war. Gleichwohl unterließ er 
eine Kontrolle der zur Auffahrt in das Überhauen vorbe
reiteten Transporteinrichtung und verließ das Überhauen.

Danach gab der Hauer B. vom oberen Anschlag des 
Überhauens das Signal „Auf“, dann das Signal „Halt“ zur 
Sprengstoffabnahme, später das Signal „Hängen“ und nach 
etwa 3 m Treiben das Signal „Halt“. Bei hängendem 
Transportschlitten sowie unangeseilt bei offenen Zwischen
deckeln montierte B. verbotswidrig die unter der obersten 
Arbeitsbühne angebrachte defekte Ortsleuchte ab. Als er 
kurz darauf den Materialschlitten betrat, löste sich die Ver- 
knotung der unzulässigen Seilverlängerung. B. stürzte mit 
dem Transportschlitten ab. Dabei trug er schwerste Ver
letzungen davon, an deren Folgen er am 19. November 1975 
verstarb.

Auf Grund dieses Sachverhalts hat das Kreisgericht die 
Angeklagten Sch. und T. wegen Vergehens der fahrlässig, 
aus verantwortungsloser Gleichgültigkeit begangenen Ver
letzung der Bestimmungen des Gesundheits- und Arbeits
schutzes und des dadurch verursachten Todes eines Men
schen gemäß § 193 Abs. 1 und 2 StGB auf Bewährung ver
urteilt.

Auf die Berufungen der Angeklagten änderte das Be
zirksgericht diese Entscheidung im Schuld- und Strafaus
spruch ab. Es verurteilte beide Angeklagten wegen Verge
hens der fahrlässig, aus verantwortungsloser Gleichgültig
keit begangenen Verletzung der Bestimmungen des Ge
sundheits- und Arbeitsschutzes und dadurch zugelassener 
unmittelbarer Lebens- und erheblicher unmittelbarer Ge
sundheitsgefährdung gemäß § 193 Abs. 1 StGB zu Geld
strafen.

Der Generalstaatsanwalt der DDR hat zugunsten des 
Angeklagten Sch. und zuungunsten des Angeklagten T. — 
beschränkt auf den Schuld- und Strafausspruch — die Kas
sation der Entscheidungen beider Instanzgerichte wegen 
Gesetzesverletzung durch unrichtige Anwendung des § 193 
StGB beantragt. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus den Gründen:
Zutreffend haben das Kreisgericht und das Bezirksgericht 
erkannt, daß beide Angeklagten als Schichtsteiger im Re
vier H. auf Grund der durch ihre Aufgaben der Leitung 
und Beaufsichtigung der Produktion, der Produktionsein
richtungen und der Werktätigen in diesem Betriebsbereich 
gekennzeichneten Stellung im Produktionsprozeß leitende 
Mitarbeiter sind. Damit tragen sie gleichermaßen wie für 
die Leitung des Arbeitsprozesses in ihrem Arbeitsbereich 
auch für die Einhaltung des Gesundheits- und Arbeits
schutzes die persönliche Verantwortung.

Richtig ist auch, daß den Angeklagten hinsichtlich des 
sicherheitswidrigen Zustands der Transporteinrichtung am 
Überhauen konkrete Rechtspflichten gemäß §§ 14, 29 der 
ABAO 120/2 — Bergbausicherheit im Bergbau unter Tage — 
vom 5. Oktober 1973 (GBl.-Sdr. Nr. 767) und der für den 
Materialtransport in Überhauen erlassenen Arbeitsschutz
instruktion (ASI) Nr. 5—2/73 oblagen. Danach war der 
Angeklagte Sch. verpflichtet, die von der unzulässigen Seil
verlängerung ausgehenden Gefahren für die ihm unterstell
ten Werktätigen abzuwenden und den ihn ablösenden 
Schichtsteiger durch entsprechende Eintragungen in das 
Schichtrapportbuch davon zu unterrichten, welche Maß
nahmen zur Gewährleistung der Bergbausicherheit in der 
folgenden Schicht vorrangig durchzuführen sind (§ 14 Abs. 3 
der ABAO 120/2) und welche Gefahren und Mängel an der 
Transporteinrichtung bestehen (§ 29 Abs. 2 der ABAO 120/2).

Soweit beide Instanzgerichte die Rechtsauffassung ver
treten, daß der Angeklagte Sch. trotz der Eintragung im 
Schichtrapportbuch „Aufgelegt — unbedingt Seil beschaf
fen und auflegen“ diese Rechtspflichten verletzt hat, kann 
dem nur in bezug auf die Verletzung der sich aus § 29 
Abs. 2 der ABAO 120/2 ergebenden Pflicht zugestimmt 
werden.

Zutreffend wird mit dem Kassationsantrag darauf hin
gewiesen, daß dieser Angeklagte, als er am 17. November 
1975 nach seinem Urlaub erstmals den Angeklagten T. ab
löste, von diesem nicht über das zu kurze Haspelseil in
formiert worden war. Bei der Befahrung des Überhauen 
und nach Kenntnisnahme von der sicherheitswidrigen Seil- 
verlängerung hat er sofort die Einstellung der Weiterarbeit 
mit der Transporteinrichtung angewiesen und die Hauer
part S./D. wegen ihres gesundheits- und arbeitsschutzwid
rigen Verhaltens kritisiert. Damit erfüllte er seine Pflichten 
nach §§ 8 Abs. 1 Buchst, b, 18 ASchVO und § 29 Abs. 1 der 
ABAO 120/2 gegenüber den ihm unterstellten Werktätigen.

Gleichermaßen ist der Angeklagte Sch. auch der For
derung des § 14 Abs. 3 der ABAO 120/2 nachgekommen, 
indem er durch seine Eintragung in das Schichtrapportbuch 
über die am Arbeitsplatz bzw. der Arbeitsstätte des Über
hauen zur Gewährleistung der Bergbausicherheit und da
mit des Gesundheits- und Arbeitsschutzes die nachfolgende 
Schicht des Angeklagten T. über die vorrangig durchzufüh
rende Maßnahme des Beschaffens und Auflegens eines 
neuen Haspelseils unterrichtete. Form und Inhalt dieser 
Information waren eindeutig und ließen keine Zweifel 
oder Mißverständnisse in der Auslegung zu. Das trifft auch 
hinsichtlich der Dringlichkeit der von dem übernehmenden 
Schichtsteiger zu veranlassenden Maßnahmen zu, wie sie 
schon mit der von § 14 der ABAO 120/2 geforderten Vor
rangigkeit, mithin vor allen anderen Arbeiten, gekenn
zeichnet wird und von dem Angeklagten Sch. mit „unbe
dingt“ besonders betont worden ist. Danach war festzustel
len, daß der Angeklagte Sch. seine Rechtspflichten gemäß 
§ 14 Abs. 3 der ABAO 120/2 nicht verletzt hat.

Anders verhält es sich jedoch mit seinen in § 29 Abs. 2 
der ABAO 120/2 begründeten Rechtspflichten. Beiden In
stanzgerichten ist zuzustimmen, daß die Erfüllung dieser 
Pflichten eine ausdrückliche Information über die Art des 
sicherheitswidrigen Zustandes der Seilbeschaffenheit, der 
damit für den Betrieb der Anlage verbundenen Gefahr und 
des Sperrens der Anlage erfordert hätte. Insoweit erman
gelt es der Eintragung der den erschwerten Bedingungen 
des Produktionsprozesses im Bergbau und der für die Berg
bausicherheit im besonderen Maße notwendigen Genauig
keit.

Gleichwohl kann die vom Kreisgericht und vom Be
zirksgericht in Form der Mitverursachung festgestellte Kau
salität dieser Rechtspflichtverletzung für die mit dem 
Sprengstofftransport bewirkte unmittelbare Lebens- und 
erhebliche unmittelbare Gesundheitsgefährdung gemäß 
§ 193 Abs. 1 StGB nicht bestätigt werden. So kann die 
Frage der Kausalität nicht mit dem globalen Hinweis be
antwortet werden, daß die Unzulänglichkeit der Informa
tion nicht zuletzt durch das Unfallgeschehen und die da
mit verbundene Handlungsweise des Angeklagten T., der 
Information des Angeklagten Sch. nicht die erforderliche 
Bedeutung beigemessen zu haben, verdeutlicht wird. Mit 
dieser Auffassung wird auf unzulässige Weise mit den ein
getretenen Folgen die Ursächlichkeit der Rechtspflichtver
letzung begründet. Maßgebend ist vielmehr, ob nach den 
gesamten für die Frage des Ursachenzusammenhangs maß
geblichen Umständen die Handlungen des Angeklagten Sch. 
allein oder teilweise ursächlich für die eingetretenen Fol
gen (hier: den Gefährdungszustand) sind.

Beide Entscheidungen sind insofern auch in sich wider
sprüchlich. So wird zur Frage des kausalen Verhaltens des 
Angeklagten T. entsprechend den Tatsachenfeststellungen 
sachlich begründet angeführt, daß diesem Angeklagten die 
vom Angeklagten Sch. gegebenen Hinweise im Rapportbuch


